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Berufliche Strahlen-
belastung

Gefahr für Radar-
techniker durch
Röntgenstrahlung

Bundeswehrsoldaten
wurden verstrahlt

An Radargeräten der Bundes-
wehr waren Soldaten über
Jahrzehnte hinweg und unzu-
reichend geschützt gesund-
heitsgefährdender Röntgen-
strahlung ausgesetzt, die als
Nebenprodukt bei der Erzeu-
gung von Radarstrahlung an-
fällt. Das berichtete die ZDF-
Sendung „Länderspiegel“ am
14. Januar 2001. Dabei bezog
sich das ZDF auf eine Studie
des Physiologieprofessors
Eduard David von der Privat-
universität Witten/Herdecke,
die dieser im Auftrage der
Bundeswehr durchführt. Da-
vid wertete demzufolge die
Krankenakten von 99 Radar-
technikern und Radaropera-
toren der Bundeswehr aus. 69
von ihnen seien an Krebs
erkrankt und 24 inzwischen
gestorben, mit durchschnitt-
lich 40 Jahren. Zwar verweist
David den Berichten zufolge
auf die „noch ausstehende Ge-
samtbewertung“ unter Be-
rücksichtigung einer Kon-
trollgruppe und statistischen
Vergleichen mit Werten der
Gesamtbevölkerung, wird je-
doch mit dem Zwischener-
gebnis zitiert: „Im Resultat
kann mit Sicherheit davon
ausgegangen werden, daß die
gesetzlich festgelegten Si-
cherheitsgrenzwerte für ioni-
sierende Strahlung und auch
gepulster Hochfrequenzstrah-
lung überschritten wurden.“
Offenbar müssen die rund
1.000 Radarmechaniker, die in
den vergangenen 30 Jahren in
der Bundeswehr dienten, mit
einem erhöhten Risiko rech-
nen an Krebs zu erkranken.
Ein Sprecher des Verteidi-
gungsministeriums sagte dazu,
die Bundeswehr habe die je-
weils geltenden Grenzwerte
eingehalten. Allerdings seien
diese Werte über Jahre hinweg

neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen angepaßt worden.
In einer Stellungnahme für
den Verteidigungsausschuß
des Bundestages zog sich die
Inspektion des Sanitätsdien-
stes jetzt auf die Aussage zu-
rück: „Gesundheitliche Schä-
digungen, insbesondere Tu-
morerkrankungen, können
grundsätzlich nur auf Unfälle
oder Mißachtung der Dienst-
vorschriften zurückgeführt
werden.“ Dagegen wird der-
weil ein internes Nato-Papier
zitiert, in dem die US-Armee
1979 ihre Verbündeten aus-
drücklich vor Röntgenstrah-
lung warnte, die das Hawk-
Radar freisetze. Der Sender
strahle mit immerhin bis zu 60
Millirem pro Stunde auf die
Techniker ein. Nach der
Strahlenschutzverordnung wa-

Englische Wissenschaftler aus
Harwell (M. A. Kadhim und
Kollegen) haben der jüngsten
Veröffentlichung in der ange-
sehenen Wissenschaftszeit-
schrift Radiation Research zu-
folge (155, 122-126 (2001))
erstmals die biologische
Schadwirkung von sogar ein-
zelnen Alpha-Partikeln nach-
gewiesen. Die Schadwirkung
niedriger Dosen dichtionisie-
render Strahlung experimen-
tell nachzuvollziehen war
bislang wegen der zufälligen
räumlichen Verteilung von
Partikeln (Poisson-Verteilung)
grundsätzlich schwierig. Kad-
him und Kollegen ist es jetzt
gelungen, die Wirkung der
niedrigstmöglichen Zelldosis
dichtionisierender Strahlung
festzustellen, nämlich die ei-
nes einzelnen Partikels. Mit
Hilfe einer „Microbeam“-
Technologie mit einzelnen
Heliumkernen als Ersatz für
Alpha-Partikel und einem An-
satz zur Immobilisierung
menschlicher T-Lymphozyten

aus dem peripheren Blut ma-
ßen sie Effekte der Durch-
schüsse einzelner Alpha-Par-
tikel auf die Nachkommen
überlebender Zellen, was
diese in etwa 10 Prozent der
Fälle taten. Dabei stellten sie
im Vergleich zu unbestrahlten
Zellkulturen eine signifikante
Zunahme geschädigter Zellen
12 bis 13 Zellteilungen nach
der Bestrahlung fest. Als Indi-
kator wurde eine für einen
nonclonalen Instabilitätsphä-
notyp charakteristische Chro-
matid-Aberration menschli-
cher T-Lymphozyten ver-
wandt, die in 25 Prozent der
überlebenden Zellnachkom-
men zweifach oder noch häu-
figer vorkamen (p < 0,001,
gemittelt über drei Experi-
mente). Dies zeigt, daß die
genomische Instabilität sogar
bei solchen Situationen eine
Rolle spielt, bei denen ledig-
lich einzelne radioaktive
Atome eine Zelle durchdrin-
gen.
Referenz: Kadhim, M. A.,

Marsden, S.J., Malcolmson,
A.M., Folkard, M., Goodhead,
D.T., Prise, K.M. and Michael,
B.D.: Long-Term Genomic Insta-
bility in Human Lymphocytes In-
duced by Single-Particle Irradia-
tion. Radiat. Res. 155, 122-126
(2001). l

„Radonbad“

„Heilwasser“
für St. Blasien
Seit 30 Jahren wird im Krun-
kelbachtal am Feldberg bei
Menzenschwand, einem Orts-
teil von St. Blasien im Kreis
Waldshut, nach radonhaltigem
Wasser gebohrt. Jetzt endlich
sei man in 270 Metern Tiefe
fündig geworden, berichteten
Anfang Januar 2001 die Zei-
tungen in Baden-Württem-
berg. Die erste Bohrung habe
zwar mit 538 Becquerel Ra-
don pro Liter noch nicht die
für die Bezeichnung „Heil-
wasser“ geforderten 660 Bec-
querel pro Liter aufgewiesen,
war aber durch das Bohrwas-
ser verdünnt, heißt es. Bei
einer zweiten Probe weise nun
aber alles darauf hin, daß sie
die erforderliche Menge des
radioaktiven Edelgases ent-
halte. Im Rathaus von Men-
zenschwand hofft man darauf,
ein Kurbad zu gründen, nach-
dem der vorübergehende
bergmännische Abbau des
dortigen uranhaltigen Gesteins
bereits im Jahre 1975 wieder
eingestellt worden war. Im
Mai 2000 hatte den Berichten
zufolge der Baden-Württem-
bergische Wirtschaftsminister
Walter Döring die Zusage ge-
geben, das Vorhaben mit
903.000 Mark zu unterstützen.
Dies galt als Startschuß für
neue Bohrungen, nachdem
Anfang der 80er Jahre Boh-
rungen bis 150 Meter Tiefe er-
folglos geblieben waren. Fer-
tiggestellt werden soll das
Kurbad in zwei Jahren. In fünf
bis sieben Wannen eines
„Therapiezentrums“ soll das
radonhaltige Wasser „lang-
sam, ohne zu sprudeln, von
unten“ einströmen. Die Wan-
nen seien oben zugedeckt,

ren für beruflich strahlenexpo-
nierte Personen der höchsten
Kategorie bis zu 5 rem pro
Jahr zugelassen. Dieser Wert
wäre demzufolge bereits nach
etwas mehr als 80 Stunden
Arbeitszeit erreicht gewesen.
1981 sollen dann Bleischürzen
für die Arbeiten an den Hawk-
Geräten vorgeschrieben wor-
den sein. Erste Schutzvor-
schriften seien aber bereits
1962 erlassen worden, heißt
es. Das Nachrichtenmagazin
Der Spiegel zitiert in seiner
Ausgabe vom 22. Januar 2001
eine Empfehlung von Bundes-
wehrärzten im Jahre 1976,
„nach Möglichkeit Hosen aus
schweren Stoffqualitäten“ zu
tragen, um einer „Überschrei-
tung der zulässigen Teilkör-
perdosis im Hodenbereich
vorzubeugen“. l

Genomische Instabilität

Schadwirkung der niedrigst
möglichen Strahlendosis
experimentell nachgewiesen
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„um das Gas am Entweichen
zu hindern“, denn Radon sei
„ein sehr flüchtiges Gas.“ Das
Radongas werde dabei von
den erwarteten Kurgästen
nicht nur über die Haut aufge-
nommen, sondern auch inha-
liert, beschreiben die Zeitun-
gen. „Wir hoffen“, wird der
Bürgermeister Johann Meier
zitiert, „auf diese Weise die
Einbrüche auszugleichen, die
wir durch das Gesundheits-
strukturgesetz erlitten haben.“

Das farb- und geruchslose ra-
dioaktive Gas aus der Uran-
zerfallsreihe und seine kurzle-
bigen Zerfallsprodukte sind
vor allem dafür bekannt, Lun-
genkrebs zu erzeugen. Ge-
fährdet ist besonders das Per-
sonal in sogenannten „Radon-
Heilbädern“. Das Institut für
Strahlenhygiene des Bundes-
amtes für Strahlenschutz be-
müht sich deshalb im Gegen-
satz dazu, höhere Radonkon-
zentrationen etwa in Wohnun-
gen nach Möglichkeit zu sen-
ken. Und die Internationale
Strahlenschutzkommission
(ICRP) hatte bereits 1987 be-
sorgt erklärt, ihr lägen Be-
richte vor, daß Radonbela-
stungen ausschließlich zum
Zwecke der Erholung vorge-
nommen würden. Die Kom-
mission erinnere die betref-
fenden Personen daran, daß
solche Handlungsweisen ein
erhöhtes Risiko für Lungen-
krebs zur Folge hätten. l

Atommüll-Zwischenlager

Einwendungen
gegen die
Standort- und
Interimslager der
Atomkraftwerke
Brunsbüttel und
Brokdorf sind bis
zum 29. März 2001
möglich

In einer Pressemitteilung vom
18. Januar 2001 teilte das
Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) mit, daß die Antrags-
unterlagen für die Standort-

und Interimslager der Atom-
kraftwerke in Brunsbüttel und
Brokdorf vom 30. Januar bis
zum 29. März dieses Jahres
eingesehen werden können.
Beantragt sei jeweils die
Aufbewahrung abgebrannter
Brennelemente. Während der
Auslegungsfrist können
schriftlich Einwendungen ge-
gen die Vorhaben erhoben
werden. Diese würden dann
voraussichtlich im Mai münd-
lich erörtert und vom BfS in
den Genehmigungsverfahren
berücksichtigt werden.
Die Betreiber des Atomkraft-
werks in Brokdorf hatten am
20. Dezember 1999 ein de-
zentrales Standortlager bean-
tragt, in dem bis zu 100 Be-
hälter abgebrannter Brenn-
elemente in CASTOR-Behäl-
tern gelagert werden sollen.
Die Betreiber des Atomkraft-
werks in Brunsbüttel hatten
am 30. November 1999 ein
Standortlager und am 15. Au-
gust 2000 ein Interimslager
beantragt. Im Standortlager
sollen bis zu 150 Lagerbehäl-
ter mit abgebrannten Brenn-
elementen für 40 Jahre „zwi-
schen“gelagert werden. Für
die Zeit bis zur Fertigstellung
dieses Lagers wurde außer-
dem die Lagerung von bis zu
18 Behältern in einem Inte-
rimslager beantragt. Dies soll
ebenfalls auf dem Gelände des
AKWs eingerichtet werden.
Bis zu sechs Jahre, so der
Antrag der Betreiber, sollen
darin vor allem CASTOR-
und TN 900-Behälter in ein-
zelnen Betonumhausungen ge-
lagert werden, die dann in das
endgültige Lager aufgenom-
men werden würden.
Die Unterlagen, dazu gehören
der Antrag selbst, die Kurzbe-
schreibung, der Sicherheitsbe-
richt sowie der Bericht zur
Umweltverträglichkeit, liegen
beim BfS sowie in Wilster
und Brunsbüttel öffentlich
aus. Einwendungen gegen die
Genehmigung der Lager müs-
sen bis zum 29. März schrift-
lich oder zur Niederschrift
beim Bundesamt für Strahlen-
schutz, Willy-Brandt-Straße 5,
38226 Salzgitter erhoben
werden.

Die Unterlagen liegen wäh-
rend der Öffnungszeiten aus:
In Brunsbüttel: im Bauamt,
Zimmer 38 und 40, Von-
Hum-boldt-Platz 9 (Zugang
über den Haupteingang).
In Brokdorf: im Amt Wil-
stermarsch, Zimmer 19/20,
Kohlmarkt 25 in Wilster.
Die Unterlagen für Brunsbüt-
tel und Brokdorf liegen au-
ßerdem aus im Bundesamt für
Strahlenschutz in Salzgitter-
Lebenstedt.
Die Anträge und Kurzberichte
gibt es ab dem 30. Januar auch
im Internet unter www.bfs.de.
Die Einstellung des Sicher-
heitsberichts und des Berichts
zur Umweltverträglichkeits-
prüfung haben die Antrag-
steller verweigert. l

Atommüll-Zwischenlager

Umweltverband
will nicht die
Akzeptanz für
eine Erhöhung
des Risiko-
potentials an
AKW-Stand-
orten fördern
Der BUND sagte seine
Teilnahme am Zwischen-
lager-Workshop der RSK
ab

Der Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland
(BUND) hat seine Beteiligung
an dem am 23. und 24. Januar
2001 in Jülich vom Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS)
organisierten „Zwischenlager-
Workshop“ des Bundesum-
weltministeriums (BMU) und
der Reaktorsicherheitskom-
mission (RSK) zu Atommüll-
Zwischenlagern in Deutsch-
land abgesagt. Die BUND-
Bundesvorsitzende Angelika
Zahrnt erklärte in Schreiben
an das Bundesamt für Strah-
lenschutz (BfS) und an die
Reaktorsicherheitskommis-
sion, man habe den Eindruck,
daß „der BUND bei diesem

Workshop lediglich zu einer
Mitwirkung dabei herangezo-
gen werden soll, ‚Lösungenû
zur Entsorgung des Atom-
mülls zu erarbeiten, um den
Weiterbetrieb der Atomkraft-
werke zu ermöglichen“. Der
BUND wolle mit dieser Ab-
sage nicht die politische Dis-
kussion mit der Bundesregie-
rung und Regierungsstellen
verweigern. Mit einer Debatte
um ,sicherheitstechnische
Leitlinienû für die trockene
Zwischenlagerung bestrahlter
Brennelemente gehe es aller-
dings letztlich um die Weiter-
produktion von Atommüll,
nicht um den Ausstieg aus der
Atomenergie.

Außerdem sei es für den
BUND nicht akzeptabel, daß
ein den Umweltverbänden
Mitte Januar zugestellter und
auf dem Workshop erstmals
zu diskutierender Entwurf für
diese Leitlinien bereits am 1.
Februar von der Reaktorsi-
cherheitskommission ab-
schließend beraten werden
soll. Eine tiefergehende Bear-
beitung unter Berücksichti-
gung grundsätzlicher Kritik
sei so nicht möglich. Angelika
Zahrnt in den Schreiben an
das BfS und die RSK: „Auf
Grund der inhaltlichen und
zeitlichen Rahmenbedingun-
gen empfinden wir den Ver-
such, den BUND in diesen
Workshop einzubeziehen als
Alibiaktion und nicht als Ver-
such, kritischen Sachverstand
in die Debatte mit einzubezie-
hen. Dies können wir nicht
unterstützen.“

Zuvor war innerhalb des
BUND kritisiert worden, daß
es der Atomindustrie mit der
Errichtung von Standortzwi-
schenlagern ermöglicht wer-
den solle, das nach dem bisher
gültigen Atomgesetz als ge-
scheitert geltende Entsor-
gungskonzept zu umgehen.
Mit diesen Lagern für den
hochradioaktiven Atommüll
an den Standorten der Atom-
kraftwerke wolle die Bundes-
regierung eine Chance für die
weitere Nutzung der Atom-
kraft eröffnen und die Voraus-
setzung für den geplanten


